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IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht hat durch die Richterin in der Beschwerdesache F.W., (Bf.)
vertreten durch Riha Ulrike, Steuerberaterin, Haberergasse 2/2/220, 1220 Wien über die
Beschwerde vom 26. Februar 2013 gegen den Bescheid des Finanzamtes 6/7/15 vom
20.02.2013 über die Festsetzung einer Pfändungsgebühr zu Recht erkannt:

Der Beschwerde wird stattgegeben und der Pfändungsbescheid aufgehoben.

Eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist nach Art. 133 Abs. 4 Bundes-
Verfassungsgesetz (B-VG) nicht zulässig.

 

Entscheidungsgründe

Das Finanzamt Wien 6/7/15 hat am 20.2.2013 einen Bescheid über die Festsetzung von
Pfändungsgebühren in der Höhe von € 55,53 erlassen.

Dagegen richtet sich die Berufung vom 26.2.2013, in der zunächst zu dem
zugrunde liegenden Sachverhalt ausgeführt wird, dass das Finanzamt bezüglich der
Umsatzsteuervorauszahlung für August 2012, die Gegenstand einer Selbstanzeige
gewesen sei, Einbringungsmaßnahmen eingeleitet habe.

Gemäß § 29 Abs. 2 FinStrG werde vorgesehen, dass die Straffreiheit nur insoweit eintrete,
als der Behörde ohne Verzug die für die Feststellung der Verkürzung oder des Ausfalls
bedeutsamen Umstände offen gelegt werden und binnen einer Frist von einem Monat
die sich daraus ergebenden Beträge, die vom Anzeiger geschuldet werden, tatsächlich
mit schuldbefreiender Wirkung entrichtet werden. Die Monatsfrist beginne bei selbst
zu berechnenden Abgaben mit der Selbstanzeige und könne durch Gewährung von
Zahlungserleichterungen auf höchstens zwei Jahre verlängert werden.

Gemäß § 230 Abs. 2 BAO dürften während einer gesetzlich zustehenden oder durch
Bescheid zuerkannten Zahlungsfrist Einbringungsmaßnahmen nicht eingeleitet oder
fortgesetzt werden.
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Bei der im § 29 Abs. 2 FinStrG vorgesehenen Monatsfrist für die Zahlung der
Umsatzsteuer 8/2012, die Gegenstand der Selbstanzeige gewesen sei, handle es sich
um eine gesetzlich zustehende erweiterte Zahlungsfrist, während der gemäß § 230
Abs. 2 BAO Einbringungsmaßnahmen nicht eingeleitet werden dürften. Die am 19.
Februar 2013 vor Ablauf der Monatsfrist gemäß § 29 Abs. 2 FinStrG stattgefundenen
Exekutionsmaßnahmen widersprächen damit § 230 Abs. 2 BAO, sodass die Festsetzung
der Pfändungsgebühr laut Bescheid vom 20. Februar 2013 nicht gerechtfertigt sei.

Es werde daher die Aufhebung des Bescheides beantragt.

Zur Beschwerde wurde erwogen

Gemäß § 323 Abs. 38 BAO sind die am 31. Dezember 2013 bei dem unabhängigen
Finanzsenat als Abgabenbehörde zweiter Instanz anhängigen Berufungen und
Devolutionsanträge vom Bundesfinanzgericht als Beschwerden im Sinn des Art. 130
Abs. 1 B-VG zu erledigen.

Gemäß § 26 Abs. 1 Abgabenexekutionsordnung hat der Abgabenschuldner  für
Amtshandlungen des Vollstreckungsverfahrens nachstehende Gebühren zu entrichten:

         a) Die Pfändungsgebühr anläßlich einer Pfändung im Ausmaß von 1% vom
einzubringenden Abgabenbetrag; wird jedoch an Stelle einer Pfändung lediglich Bargeld
abgenommen, dann nur 1% vom abgenommenen Geldbetrag.

      Das Mindestmaß dieser Gebühren beträgt 10 Euro.

Abs. 2  Die im Abs. 1 genannten Gebühren sind auch dann zu entrichten, wenn die
Amtshandlung erfolglos verlief oder nur deshalb unterblieb, weil der Abgabenschuldner die
Schuld erst unmittelbar vor Beginn der Amtshandlung an den Vollstrecker bezahlt hat.

Abs. 3 Außer den gemäß Abs. 1 zu entrichtenden Gebühren hat der Abgabenschuldner
auch die durch die Vollstreckungsmaßnahmen verursachten Barauslagen zu
ersetzen. Zu diesen zählen auch die Entlohnung der bei der Durchführung des
Vollstreckungsverfahrens verwendeten Hilfspersonen, wie Schätzleute und Verwahrer,
ferner bei Durchführung der Versteigerung durch einen Versteigerer dessen Kosten sowie
die Kosten der Überstellung.

Abs. 5 Gebühren und Auslagenersätze werden mit Beginn der jeweiligen Amtshandlung
fällig und können gleichzeitig mit dem einzubringenden Abgabenbetrag vollstreckt werden;
sie sind mit Bescheid festzusetzen, wenn sie nicht unmittelbar aus einem Verkaufserlös
beglichen werden (§ 51).

Gemäß § 212. Abs. 1 BA0 kann auf Ansuchen des Abgabepflichtigen die
Abgabenbehörde für Abgaben, hinsichtlich derer ihm gegenüber auf Grund eines
Rückstandsausweises (§ 229) Einbringungsmaßnahmen für den Fall des bereits erfolgten
oder späteren Eintrittes aller Voraussetzungen hiezu in Betracht kommen, den Zeitpunkt
der Entrichtung der Abgaben hinausschieben (Stundung) oder die Entrichtung in Raten
bewilligen, wenn die sofortige oder die sofortige volle Entrichtung der Abgaben für den
Abgabepflichtigen mit erheblichen Härten verbunden wäre und die Einbringlichkeit der
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Abgaben durch den Aufschub nicht gefährdet wird. Eine vom Ansuchen abweichende
Bewilligung von Zahlungserleichterungen kann sich auch auf Abgaben, deren Gebarung
mit jener der den Gegenstand des Ansuchens bildenden Abgaben zusammengefaßt
verbucht wird (§ 213), erstrecken.

Abs. 2 Für Abgabenschuldigkeiten, die den Betrag von insgesamt 750 Euro übersteigen,
sind, a) solange auf Grund eines Ansuchens um Zahlungserleichterungen, über das noch
nicht entschieden wurde, Einbringungsmaßnahmen weder eingeleitet noch fortgesetzt
werden dürfen (§ 230 Abs. 3) oder b) soweit infolge einer gemäß Abs. 1 erteilten
Bewilligung von Zahlungserleichterungen ein Zahlungsaufschub eintritt, Stundungszinsen
in Höhe von viereinhalb Prozent über dem jeweils geltenden Basiszinssatz pro Jahr
zu entrichten; Im Fall eines Terminverlustes gilt der Zahlungsaufschub im Sinn dieser
Bestimmung erst im Zeitpunkt der Ausstellung des Rückstandsausweises (§ 229)
als beendet. Im Fall der nachträglichen Herabsetzung einer Abgabenschuld hat
die Berechnung der Stundungszinsen unter rückwirkender Berücksichtigung des
Herabsetzungsbetrages zu erfolgen. Stundungszinsen, die den Betrag von 50 Euro nicht
erreichen, sind nicht festzusetzen.

Abs. 3 Wird die Bewilligung einer Zahlungserleichterung durch Abänderung oder
Zurücknahme des Bescheides widerrufen (§ 294), so steht dem Abgabepflichtigen für
die Entrichtung des noch aushaftenden Abgabenbetrages eine Nachfrist von einem
Monat ab Bekanntgabe des Widerrufsbescheides zu. Soweit einem vor Ablauf der für die
Entrichtung einer Abgabe zur Verfügung stehenden Frist oder während der Dauer eines
diese Abgabe betreffenden Zahlungsaufschubes im Sinn des § 212 Abs. 2 zweiter Satz
eingebrachten Ansuchen um Zahlungserleichterungen nicht stattgegeben wird, steht dem
Abgabepflichtigen für die Entrichtung eine Nachfrist von einem Monat ab Bekanntgabe des
das Ansuchen erledigenden Bescheides zu. Dies gilt - abgesehen von Fällen des Abs. 4 -
nicht für innerhalb der Nachfristen des ersten oder zweiten Satzes eingebrachte Ansuchen
um Zahlungserleichterungen.

Abs. 4 Die für Ansuchen um Zahlungserleichterungen geltenden Vorschriften sind
auf Bescheidbeschwerden gegen die Abweisung derartiger Ansuchen und auf solche
Beschwerden betreffende Vorlageanträge (§ 264) sinngemäß anzuwenden.

Gemäß § 29 Abs. 1 FinStrG wird wer sich eines Finanzvergehens schuldig gemacht hat,
insoweit straffrei, als er seine Verfehlung darlegt (Selbstanzeige). Die Darlegung hat,
wenn die Handhabung der verletzten Abgaben- oder Monopolvorschriften den Zollämtern
obliegt, gegenüber einem Zollamt, sonst gegenüber einem Finanzamt zu erfolgen. Sie ist
bei Betretung auf frischer Tat ausgeschlossen.

Abs. 2 War mit einer Verfehlung eine Abgabenverkürzung oder ein sonstiger
Einnahmenausfall verbunden, so tritt die Straffreiheit nur insoweit ein, als der Behörde
ohne Verzug die für die Feststellung der Verkürzung oder des Ausfalls bedeutsamen
Umstände offen gelegt werden, und binnen einer Frist von einem Monat die sich
daraus ergebenden Beträge, die vom Anzeiger geschuldet werden, oder für die er
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zur Haftung herangezogen werden kann, tatsächlich mit schuldbefreiender Wirkung
entrichtet werden. Die Monatsfrist beginnt bei selbst zu berechnenden Abgaben (§§ 201
und 202 BAO) mit der Selbstanzeige, in allen übrigen Fällen mit der Bekanntgabe
des Abgaben- oder Haftungsbescheides zu laufen und kann durch Gewährung von
Zahlungserleichterungen (§ 212 BAO) auf höchstens zwei Jahre verlängert werden. Lebt
die Schuld nach Entrichtung ganz oder teilweise wieder auf, so bewirkt dies unbeschadet
der Bestimmungen des § 31 insoweit auch das Wiederaufleben der Strafbarkeit.

Wegen einer Erhebung vom 19. Februar 2013, erließ das Finanzamt am 20. März
2013 einen Bescheid über die Festsetzung von Gebühren und Auslagenersätzen des
Vollstreckungsverfahren im Ausmaß von 1 % der Bessungsgrundlage von € 5.553,19 mit €
55,53.

Der damals offene Abgabenbetrag entsprach der Umsatzsteuervorauszahlung für August
2012, deren Höhe mit Selbstanzeige vom 26. Jänner 2013 mit € 5.556,92 bekannt
gegeben wurde.

Ebenfalls am 26. Jänner 2013 wurde dazu ein Zahlungserleichterungsansuchen
eingebracht, das am 6. Februar 2013 abgewiesen wurde. Dagegen wurde ebenfalls am
26. Februar 2013 Berufung erhoben und letztlich im Rechtsmittelverfahren vor dem BFG
zu RV/7100725/2013 ein Erkenntnis erlassen.

Gemäß § 230 Abs. 2 BAO gilt: Während einer gesetzlich zustehenden oder durch
Bescheid zuerkannten Zahlungsfrist dürfen Einbringungsmaßnahmen nicht eingeleitet
oder fortgesetzt werden.

Abs. 3 Wurde ein Ansuchen um Zahlungserleichterungen (§ 212 Abs. 1) vor dem Ablauf
der für die Entrichtung einer Abgabe zur Verfügung stehenden Frist oder während der
Dauer eines diese Abgabe betreffenden Zahlungsaufschubes im Sinn des § 212 Abs. 2
zweiter Satz eingebracht, so dürfen Einbringungsmaßnahmen bis zur Erledigung des
Ansuchens nicht eingeleitet werden; dies gilt nicht, wenn es sich bei der Zahlungsfrist um
eine Nachfrist gemäß § 212 Abs. 3 erster oder zweiter Satz handelt.

Das Zahlungserleichterungsansuchen wurde fristgerecht im Sinne des § 29 Abs. 2 FinStrG
eingebracht, daher bestand bis zur Entscheidung darüber gemäß § 230 Abs. 2 BAO ein
Zahlungsaufschub, der sich bis zum Abschluss des Rechtsmittelverfahrens vor dem BFG
erstreckt hat.

Einbringungsmaßnahmen hätten nur nach Erlassung eines Vollstreckungsbescheides
nach § 230 Abs. 7 BAO gesetzt werden dürfen.

Der Pfändungsbescheid war demnach spruchgemäß aufzuheben.

Zulässigkeit einer Revision

Gegen diese Entscheidung ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG eine Revision nicht zulässig,
da das Erkenntnis nicht von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche
Bedeutung zukommt.
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Einer Rechtsfrage kommt grundsätzliche Bedeutung zu, wenn das Erkenntnis von
vorhandener Rechtsprechung des VwGH abweicht, diese uneinheitlich ist oder fehlt.

Da die Voraussetzungen des Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht erfüllt sind (siehe die in der
Begründung zitierten Entscheidungen), ist eine ordentliche Revision nicht zulässig.

 

 

Wien, am 7. April 2014

 


